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INFORMATION ZUM BETRIEB VON DRAHTLOS-SYSTEMEN
(Stand 1.2.2006) 
Um einen möglichst störungsfreien Betrieb mit anderen Funkdiensten (z.B. Fernsehen und Radio) zu ermöglichen, werden drahtlosen Mikrofonen und Funkkopfhörern bestimmte Frequenzen und Sendeleistungen zugeteilt. 

In Österreich das Fernmeldebüro für Ihr Bundesland zuständig. 

Wichtig:
In Österreich muss jedes Funkmikrofon bei dem für den Wohnsitz zuständigen Fernmeldebüro  angemeldet werden. Drahtlos-Systeme und somit alle Funkmikrofone im Bereich 470-862MHz bedürfen einer Sendelizenz und sind anmelde- und gebührenpflichtig.
Ausnahmen: 
Lizenzfrei (kostenlos) aufgrund einer gesetzlichen Allgemeinzuteilung sind die Geräte im Bereich 863-865 MHz (sog. ISM-Frequenzen) mit bis zu 10mW Sendeleistung.
Anmeldung beim Fernmeldebüro, Frequenzzuteilung: 
Die Lizenzierung in Österreich erfolgt mittels Einzelzuteilung.

Einzelzuteilung: 
Diese Frequenzzuteilung ist auf 10 Jahre befristet und muss nach Ablauf verlängert werden. Die Zuteilung kann prinzipiell in allen TV-Kanälen erfolgen;  beachten Sie aber, dass TV-Sender in Ihrem Einsatzgebiet bei der Lizenzierung berücksichtigt werden müssen. Erkundigen deswegen Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Händler oder bei den zuständigen Stellen im Fernmeldebüro.

Trotz Anmeldung gibt es keinen „Alleinanspruch“ auf Funkfrequenzen. Wenn bei parallelen Veranstaltungen in störender Nähe Drahtlosmikrofone mit gleichen Frequenzen eingesetzt werden, müssen sich die Betreiber vor Ort einigen!

Gebühren für die Einzelzuteilung  Die  Gebühren für Anträge und jährliche Verlängerungen ändern sich von Zeit zu Zeit. Auskunft über den aktuellen Stand erhalten Sie bei Ihrer Außenstelle im Fernmeldebüro.

Zurzeit liegen die Gebühren für den Antrag bei 50,87.- Euro für jede angemeldete Funkanlage für die Dauer von 10 Jahren. Laufende Jahresgebühr wird nicht verrechnet.

Weiters ist eine Eingabegebühr für den Antrag von derzeit 13 Euro beizulegen.

Anmeldeformular: 
nächste Seite
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit und unter Ausschluss der Haftung
An das 

Fernmeldebüro f. Steiermark u. Kärnten 

Juristischer Dienst 

Marburger Kai 43-45 

8010 Graz 

EINGABEGEBÜHR (13,-- Euro) 

___________________________________________________________________________ 

Bewilligungsantrag 

(für drahtlose Mikrofonanlagen) 

Vor – und Zuname des Antragstellers: ………………………………………………………………….… 

Beruf:  ……………………………………………………………………….………………………...……… 

Firmenwortlaut:  …………………………………………………………..…………………………………. 

Anschrift:  …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonnummer:  ………………………………………………………………………….………………… 

Antrag auf Erteilung einer Bewilligung 

Zur Errichtung und zum Betrieb einer drahtlosen Mikrofonanlage

Die bewilligungspflichtigen Geräte sind: 

Anzahl Art Hersteller Type Frequenz 

……… Sender 
…………... 
…………… 
………… 

……… ……… 
…………...
 …………… 
………… 

……… Empfänger 
…………... 
…………… 
………… 

……… ……… 
…………... 
…………… 
………… 

Die Geräte sind in Österreich notifiziert. 

Einsatzgebiet:  ……………………………………… 

Verwendungszweck: Einsatz bei  …………………………………………..(Veranstaltungen) 

……………    ……………………………………….. 

   Datum          Unterschrift  (firmenmäßige Fertigung) 

Der Antrag und die Beilagen zum Antrag unterliegen der Gebührenpflicht nach dem  Gebührengesetz 1957 in der gültigen 

Fassung. Die Eingabegebühr für den Antrag beträgt 13,00 €. Für Beilagen beträgt die Gebühr 3,60 € je Bogen, jedoch höchstens 

21,80 € je Beilage. Die Vorschreibung erfolgt mittels Zahlschein. 







